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Begründung zum Bebauungsplan 

"MühhJeg" 
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(Schule mit Turn- und Festhalle sowie.Sportpnlagen) 

PlanänderungsverfBhren 
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1. Anlaß und Erforderlichkeit der Planung 

Der Anlaß für die Aufstellung des Beb'auungsplanes war konkret 
. . 

durch ein Baugesuch für die Einrichtung einer Tennisplatzanlage 

mit Nebenanlagen auf den Parzellen Nr. 1201 - 1204 östlich des 

Sportgeländes von ·Hirschau gegeben. 

Dieses Baugesuch konnte nicht genehmigt werden, da die betroffenen 

Grundstücke im"Außenbreich"liegen. in dem solche Anlagen nach 

§ 35 BBauG planungsrechtlich nicht zulässig sind. 

Mit der Einrichtung einer Tennisplstzanlege soll einem dringenden 

Bedarf nachgekommen \oJerden, der in Hirschau verstärkt auftritt. 

2. Vorbereitende Bauleitplanung 

Im Flächennutzungsplan des· NBchbarschaftsverbandes Aeutlingen 

TObing~n ist das. bestehende Sportgel~nde als "Grünfläche ~ 

Sportplatz" dargestellt. Der .fOr die Einrichtung einer Tennis-

platzanlage vorgesehene angre'nzentle Bereich ist als "Fläche für 

Landwiitschaft" ausgewiesen . Die in B~zug zur Gesamtfläche unter-

geordnet~ Erweiterung wird im S,inne des Begriffes des "Entwickelns" 

nach § 8 (2) BBauG gesehen.·Sei der heranstehenden Flächennutzungs-

planänderung soll diese Ergänzuno dennoch in den ·Flächennutzungs.-

, plan aufgenommen werden. 

3. Bestehende Aechtsverhsltniss8 

Für den größten Teil des Planbereiches liegt der seit 1974 rechts-

kräftige Bebauungsplan "Mühlweg" (Schule mit Turn- und Festhalle) 

vor. 
Oe die geplante Tenni6pl~t2an!age tunktlonell uno raumlich mit den 

• 

. SpcrteinrichtunORn .zusammenhängt I die im o.g. Bebauungsplan recht-

lich geregelt ·sind., wird kein separater Bebsuungsplan 8ufgestellt,. 

sondern die von der Einrichtung der Te~isplatzan~agc betroffenen 

Grundstücke in den Geltungsbereich des B8b~uungsplanes "I~ühlweg" 

(Schule mit Turn- urid Festhalle) einbezogen und ent~pr~chende F~st-

setzungen ausgewiesen. 

• 

• 
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4. Planbereich 

Der Pla~bereich umfaßt die Fl~che zwische~ LenDustroßB/FW 7091 

im Westen und FlurstÜck 1200/2 im Osten sovJie zwischen FW 7092 
iF.J Südcm und dar Süc]OI'cmzc der L-Iohr1bcbcüuno on der -Jf\hnstraßQ. 

Insgesamt umfaßt der Planbereich eine Fläche von 4,8 ha, davon 
sind: 

GemeinbedBrfsfläche 
(Schule mit Turn- und Festhalle) 

Öffentliche Grünfläche 
(Sportanlagen) 

VcrkehrsfHi ehe 

5. Städtebauliche Zielvor~~ellung 

1,99 ha 

2,t,4 ha 

0,37 ha 

Das Schul- und SpoTtgelände,einschließlich der Festhalle,bietet 

einen konzentrierten Freizeitbereich am süd\vestlichen Ortsrend, 

der laqemäßig als optimaler Standort zu bezeichnen ist. Eine 

Weiterentwicklung der gut genutzten Anlage ist sowohl städtebaulich 

als auch wirtschaftlich und funktionell sinnvoll: 

Das BaugrundstückfDr den Gemeinbedarf "Schule mit Turn- und Festhalle" 

ist in seinen Nutzung8n weitgehend ausgelastet . Für die Grund-

schule ist ein Baustreifen für eine evtl. Erweiterun~ Busge\Jiesen. Die 

S h 1 " Z·~ ~ '1' -- .. . , ,.' . c u_ e 1'!:.rCi zur ::;~, ~ .:.~:c. \!2::!..=~) Z\;~J,zu~::!..~ ;::!~,u:'~'--=, "[Jb~.::L fllr 2 K.Lel'f,PL [':U::-

ein Provisorium vorhanden ist. Eine weitere bauliche Entwicklung sollte 

nicht ausgeschlossen werden. Au;: eier Gei.h?inb-cd(;rf~fl:;cilC1 ü:t -::n2 vor-

läufioe Zwischennutzung als Kindarspielplatz zulässig. 

Die derzeitigen SpoTtanlagen bestehen aus 2 Spielfeldern mit ange-

gliederten Leichtathletik-Einrichtungen (Laufbahn, Sprung8rub3). 

Mit der Erweiterung um vier Tennisplätze soll dem Bedarf der stark 

expandierenden Sportart "Tennis" Bntsprochen \'Jerden . 

.. 
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6. I Immissionsschutz 

Die Freisportanlaoen liegen rd. 100 rn,von der Bebauung an der Jahn-

straße entfernt. 

Im w~stlich~n Bereich ist eine wirkungsvolle Abschirmwirkung der Anlagen 
durch das Schulgebäude und die Turn- und Festhalle vorhanden, während bei 

den Tennisplätzen nur gärtnerisch g~nutzte Grundstücke, dazwischen lienen. 

Die Beurteilung der auftretenden Immissionen ergibt, daß die Verträglich-

keit zwischen dem festgesetzten "Mischgebiet" an der Jahnstraßc und der 

Tennisanlage dennoch gegeben ist. (Siehe dozu beiliegendes,Gutachten VOQ 

12.06.1985) . 

Durch die rein räumlichen Gegebenheiten ist ausgeschlossen. daß es auf den 

Ten'ni.splätzen zu einen Wettkempfbetril:~b mit Zuschauern kommt. Daraus resul-

tierende Störungen ,sind da~it ebenfalls ausgeschlossen. 

Desl·Jei teren verzichtet der Betreiber der Anlage Buf eine Trainingsl,rnnd, die 0 ' 
eine weitere StBrquelle darstellen w0rde. 

Kritisch zu beurteilen ist bezüglich der Immissionen eine weitere Wohn-

bebauung auf den südlichen Grundstücksteilen der Gebäude, sn der Jahn-

straße - 'zumindest im Westen. Dißse ~~ohnnutzung \·lird durch die Anlage 

der Tennisp15tzc zukünftig in Frage gestellt. Andere, w~niger störempfind-

liche Nutzung~n eine~ Mischgsbietes wären in der Nachb~rschaft der Tennis-

plätze durchaus' denkbar. I~ üb~iaen ist aber weder i~ Flächennutzungsplan 

noch ir:l Rahmenplan von Hirschau eins EnJeiterung der vo!'handenen Bebauung 
I 

vorgesehen. 

Als I~~isionsschutz und zur optischen Abgrenzung der großen Parkierungs-

fläche nördlich der Schule zur angrenz~nden Wohnbebauung hin sind schon i~ 

bisher re~htsverbindlichen Bebauungsplan, bepflanzte W~lle plnnungsre~htlich 

fe~tgesetzt und bereits angelegt worden. ' ~ 

Nördlich der Tennisanlage \·Jird die Anlage, eines bepflcmzten ~'Jalles ir:l Sinne 

einer gewissen Schutzwirku~g als sinnvoll ~ngesehen .. 

7. Grünpl~nun9 

,Da~ vorhcnden~und gepl~nte Schul- und Sportgelände bildet ,den ' südwestlichen 

Eckbereich des Hirschauer Dttsrandes. Die Anlagen bieten die Möglichkeit, 

durch BepflElnzungcn einen 'gefälligen Übergang von der bebauten Ortslage 

zur freien land\~irtschaftlichen Fläche zu schaffen, obwohl die starren 

For~en cer Sportplätze dieser planerischen Absicht etwas Mtgegenstehen. 

Bei d~r neu anzulegenden Erweiterung kbnnen jedoch die Parkplätze durch-

grDn~ und die Tennisplätze durch eine hbhenrn~ßig abgestufte Baum-

und Bu~chbepflanzung in die Landschaft eingebunden werden. 



• 

• 

8. 
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Verkehrserschließung 

Das Schul- und Sportgelände wird zangenförmig von der Lenau-

straße und der Schulstraße erschlossen, wobei letztere 

die Hauptzufahrt darstellt. 

Die Stellplätze, die direkt der Schule, Festhalle und den Sport-

anlagen zugeordnet sind, liegen am südlichen Ende der Schulstraße. 

Eine Durchfahrt über den G: · lG~Ic.ligcn Fc~d\"!~~ zur;, Indu3trie[!ebic'~ 

. oder zu den landwirtschaftlichen \oJirtschafts'vJegen ist von hier aus 

nicrlt mehr möglich: Für größere Veronst~ltungen soll der große 

Parkplatz im Norden des Schulgeländes genutzt werden, der zu 

der nördlich angrenzenden Wdhnbebauung emmissionsmnßig abge-

schinnt ist . 

. Es ist anzustreben, daß zukünftig eine größere AnZdhl von Sport-

tr~ibenden und Zuschauern aus Hirschau die SpoTtanlagen mit dem 

Fahrrad erreichen. 

Oie Ortsrandlage der Sportstätten bietet es förmlich an 

' . - es ist 'geradezu ihr Standortvorteil - daß die Wege von der 

Wohnung zum Sportplatz in kürzester Zeit zu Fuß oder mit dem 

Fahrrad zurückgelegt werden können~ 

8odenordnende Maßnahmen 

Die Grundstücke, die zur. Erweiterung des Sportgeländes erforderlich 

sind, befinden sich bereits in städtischem Eigentum. Mit dem 

Bau der Tennisplätze kann ,nach Rechts k:L'af ' ~ d8!:: Bt:btuunc:s;ü;;'il8E-

beqonnt:ln l.,lerden. 

10. Kosten 

Oie Kosten für die Anl~ge der Tennisplätze samt Nebenanlagen (Stell-

.plätze, Grünanlage mit Kinderspielplatz und Erdwall) werden vom TSV-

Hirschau übernommen. Eine entsprechende yereinbarunc wird im Grund-

stücks-Mietv.ertrü~ aufnenommen. 

Anlage: 1 Gutachten vom 12.06.1986 

Tübinoen. den 15.09.1986 jl0.0fi,.1987 


